
 

 

Übersicht Verfahrensablauf RKH-Hinweisgebersystem, LkSG-Beschwerden 
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RKH Hinweisgeberportal 
Hinweisgebersystem / LkSG-

Beschwerde-verfahren: Eingang Hinweis 
/ Meldung (mündlich, telefonisch, Papier, 

Mail etc.), auch anonym möglich. 

Vorabprüfung Meldung, Hinweis 
 durch Revision 

Strafrechtliche  
Relevanz? 

Prüfung, (Risiko-) Analyse, Dokumentation, 
Erörterung Sachverhalt mit Hinweisgeber, 

Folgemaßnahmen, Beilegung etc. 

JA 

Bearbeitung durch Ermittlungsbehörden 

JA 

Hat Hinweisgeber 
/ Melder 

Kontaktdaten 
hinterlassen? 

Innerhalb v. 7 Tagen Eingangsbestätigung  
an Hinweisgeber 

Prüfung, Bericht an GF, Empfehlungen, 
Follow-Up, Sachstandsmeldungen an GF 

Rückmeldung an Hinweisgeber in 3 bzw. 
max. 6 Monaten ab Eingangsbestätigung 

Prüfung beendet Ermittlungen beendet oder eingestellt 
Prüfung beendet 

Sachverhalt für Revision LkSG-Sachverhalt  

NEIN 

Einbindung  
Ermittlungs-
behörden? 

Hinweisgebersystem: Hinweisgeber 
möchte nicht das interne RKH-

Hinweisgebersystem nutzen. Wendet 
sich direkt an Ermittlungsbehörde. 

Meldung an Geschäftsführung (GF), 
Erörterung. 

Bearbeitung durch LkSG-
(Menschenrechts-) / Beauftragten der 

RKH 

Menschrechtliche, umweltbezogene Risiken bzw. 

Pflichtverletzungen, die durch das wirtschaftliche 

Handeln im eigenen Geschäftsbereich der RKH oder 

eines unmittelbaren Zulieferers entstanden sind. 

Hat Hinweisgeber 
/ Melder 

Kontaktdaten 
hinterlassen? 

Eingangsbestätigung an Hinweisgeber; 
kontinuierlicher Kontakt mit  
hinweisgebender Person 

JA 

Bearbeitung durch Revision 

NEIN 

Hinweis: Diese Übersicht illustriert zu Informationszwecken in stark 
vereinfachter Form den Verfahrensablauf bei Meldungen über das RKH-
Hinweis-/ Whistleblowingsystem und Meldungen nach dem Lieferkettensorg-
faltspflichtengesetz (LkSG). Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Abweichungen sind abhängig vom Einzelfall möglich. RKH-intern bestehen im 
Einzelnen Regelungen u.a. zum Risikomanagement u. zur Antikorruption. 
Hinweisgebende / meldende Personen dürfen aufgrund ihres Hinweises bzw. 
ihrer Beschwerde nicht bestraft oder benachteiligt werden. 
 

NEIN 


